
Föderalismus in der Schweiz und in der 
Europäischen Union 

Gret Haller* 

Thomas PDsterer hat sich seit Jahren mit den Beziehungen zwischen der Schweiz und 
der EU beschäftigt. Dabei ging es ihm auch um die Rolle der Kantone im schweizerischen 
Föderalismus und insbesondere ihre aussenpolitischen Kompetenzen. Auch in der Aus-
einandersetzung um die Bilateralen III – Verträge ist seine kompetente Stimme gefragt. 
Die folgenden Überlegungen sind gedacht als Hintergrundinformation dazu. 

Föderalismus hat ganz unterschiedliche Erscheinungsformen entwickelt. Nur schon 
die drei deutschsprachigen oder mehrheitlich deutschsprachigen europäischen Staa-
ten handhaben den Föderalismus in verschiedenen Ausprägungen. Nimmt man Staa-
ten mit deutscher Minderheitsbeteiligung wie Belgien oder die Niederlande hinzu, 
wird die Palette nochmals breiter. Auch die Europäische Union ist ein föderal organi-
siertes Gebilde, wobei aber der Föderalismus in dieser transnationalen Konstellation 
verständlicherweise eine nochmals andere Form annehmen muss. 

Zum Verständnis des Föderalismus in der EU spielt die Souveränitätsfrage eine nicht 
geringe Rolle. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der staatsrechtlichen und der völ-
kerrechtlichen Bedeutung von Souveränität. Die staatsrechtliche Bedeutung geht zu-
rück auf das 16. Jahrhundert, umfasst die selbständige, letztinstanzliche Staatsgewalt 
und richtet sich durch Rechtssetzung, Verwaltungsausübung und Justiz nach innen. 
Die völkerrechtliche Bedeutung der Souveränität ist etwas späteren Datums, denn 
diese Innovation des Rechtsdenkens wird dem Westfälischen Frieden im 17. Jahrhun-
dert zugeschrieben und umfasst die Unabhängigkeit des Staates nach aussen. Dazu 
gehört einerseits der Schutz vor ausländischer Intervention. Andererseits eröffnet 
sich damit die Möglichkeit von Vertragsabschlüssen zwischen souveränen Staaten, 
so dass das Völkerrecht zur Grundlage einer regelbasierten internationalen Ordnung 
wird. 

Eine besondere Bedeutung erhält der Souveränitätsbegriff in föderalistisch organi-
sierten Staaten, die sich aus verschiedenen Gliedstaaten zusammensetzen. Hier stellt 
sich die Frage, wie sich Souveränität auf die verschiedenen Ebenen aufteilt. Föderalis-
mus besteht darin, dass sich verschiedene Teilstaaten zu einem Bund zusammenge-
schlossen haben. Bleibt die staatsrechtliche Souveränität bei den Teilstaaten, handelt 
es sich um einen Staatenbund. Verschiebt sich diese Souveränität auf die Bundes-
ebene, entsteht ein Bundesstaat. Die EU ist weder das eine noch das andere, sondern 
eine neue dritte Erscheinungsform.1 Sowohl die staatsrechtliche wie auch die völker-
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rechtliche Souveränität erfahren hier eine nochmals andere Zuordnung als in einem 
traditionellen Bundesstaat oder Staatenbund. 

Föderalismus in der Schweiz 

Die Schweiz ist ein Bundesstaat. Was die staatsrechtliche Souveränität anbelangt, liegt 
diese gemäss Artikel 3 der Bundesverfassung bei den Kantonen, soweit ihre Souverä-
nität nicht durch die Verfassung beschränkt ist. Über die ursprüngliche staatsrecht-
liche Souveränität verfügen also die Kantone.2 Aber sie teilen diese Souveränität mit 
dem Bund, und eine Veränderung der Zuständigkeiten von Bund und Kantonen kann 
nur durch eine Verfassungsrevision herbeigeführt werden. Völkerrechtlich liegt die 
Souveränität vollumfänglich beim Bund, wobei den Kantonen ein Mitwirkungsrecht 
an aussenpolitischen Entscheiden zusteht. In ihrem Zuständigkeitsbereich können die 
Kantone aber auch selber Verträge mit dem Ausland abschliessen, wenn sie den In-
teressen des Bundes oder anderer Kantone nicht zuwiderlaufen. 

Gemäss Artikel 1 der Bundesverfassung wird die schweizerische Eidgenossenschaft 
aus dem Schweizervolk und den namentlich aufgezählten Kantonen gebildet. Träger-
schaft der Schweiz sind also Bund und Kantone gemeinsam. Dies kommt darin zum 
Ausdruck, dass Änderungen der Bundesverfassung nur möglich sind, wenn sowohl die 
Mehrheit des Schweizervolks als auch die Mehrheit der Kantone zustimmen. Födera-
lismus ist ein Grundprinzip des schweizerischen Staatswesens, das sich geschichtlich 
entwickelt hat. Dessen Wurzeln reichen auch in die Zeit vor der Gründung des Bun-
desstaates 1848 zurück, haben also vorverfassungsrechtlichen Charakter.3 

Für den Zusammenhalt der Schweiz ist der Föderalismus ein entscheidendes Element. 
In der Form, die er durch die Verfassung von 1848 angenommen hat, bilden sich zwei 
Traditionen ab, zum einen die französische der Rolle des Citoyen in der Nationalstaa-
tenbildung, zum anderen die deutsche eines vorstaatlich gewachsenen Kulturvolkes. 
Der Citoyen bildet gleichermassen den Souverän auf Kantonsebene wie auch jenen 
auf Bundesebene. Auf einige Kantone trifft das Bild eines gewachsenen Volkes zwar 
zu, angesichts von Mehrsprachigkeit, Vielfalt in der Religionszugehörigkeit und einer 
ausgeprägten Gemeindeautonomie aber längst nicht auf alle. Indem 1848 die Kantone 
dem Bund gleichgestellt und damit der Verfassungsgeber verdoppelt wurde, entstand 
gewissermassen ein Kompromiss zwischen den beiden erwähnten Traditionen.4 Ein 
«Volk» im traditionellen Sinne, worunter in der Regel eine Volksgruppe mit gemein-
samer Sprache, gemeinsamer Religion und weitgehend gemeinsamer Geschichte ver-
standen wird, ist das Schweizervolk nicht. Insbesondere eine gemeinsame Geschichte 
gibt es erst seit der Gründung der Schweiz als Bundesstaat. 
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Souveränität in der Europäischen Union 

Für die Europäische Union kann die Souveränitätsfrage klar beantwortet werden, aber 
die Antwort ist komplizierter als für einen Staatenbund oder einen Bundesstaat. Die 
verfassungsrechtliche Grundlage der Union bilden die Gründungsverträge. Der heute 
geltende Vertrag von Lissabon ist an die Stelle der Vorgängerverträge getreten, und 
wie schon alle Vorgängerverträge wurde er im Jahre 2007 als völkerrechtlicher Vertrag 
durch die Mitgliedstaaten abgeschlossen. Sowohl die EU-Mitgliedstaaten als auch die 
EU selber verfügen über völkerrechtliche Souveränität, können also völkerrechtliche 
Verträge abschliessen. Die konkrete Aufteilung der völkerrechtlichen Souveränität ist 
jedoch von einer anderen Aufteilung abhängig, nämlich jener, die für Bundesstaaten 
als staatsrechtliche Souveränität umschrieben worden ist. Da die Europäische Union 
selbst kein Staat ist, spricht man für die EU besser von unionsrechtlicher Souve-
ränität. Es ist die Aufteilung zwischen der unionsrechtlichen Souveränität und der 
staatsrechtlichen der Mitgliedstaaten, welche auch die Aufteilung der völkerrechtli-
chen Souveränität mitbeeinJusst. 

Im Prinzip bleiben alle Aspekte der Souveränität zunächst bei den EU-Mitgliedstaa-
ten, die als Unterzeichner der Gründungsverträge auch als «Herren der Verträge» 
bezeichnet werden. Diese Ordnung wird jedoch durchbrochen, indem die Mitglied-
staaten die Gesetzgebungskompetenz in genau umschrieben Bereichen an die Union 
übertragen haben. Das so entstehende Europarecht bedarf der Zustimmung sowohl 
des Europäischen Parlamentes als auch des Rates der dafür zuständigen Minister. Das 
direktgewählte Parlament repräsentiert die Staatsbürger der Mitgliedstaaten, der Mi-
nisterrat repräsentiert die Mitgliedstaaten als solche, weshalb Europarecht über eine 
doppelte Legitimation verfügt.5 Europarecht ist supranational, es ist in den Mitglied-
staaten hoheitlich durchsetzbar, auch gegenüber dem einzelnen Staatsbürger. Ho-
heitlich durchsetzbares Recht kann aber nur durch einen souveränen Gesetzgeber ge-
schaffen werden. Soweit zur unionsrechtlichen Souveränität der EU. 

Auch im Bereich der völkerrechtlichen Souveränität haben die Mitgliedstaaten Zu-
ständigkeiten ganz an die Union übertragen, zum Beispiel in der gemeinsamen Aus-
senhandelspolitik. So ergibt sich ein buntes Bild von Zuständigkeiten in verschiede-
nen Kategorien, ausschliessliche Zuständigkeit der Union, mit den Mitgliedstaaten 
geteilte Zuständigkeit der Union oder ganz den Mitgliedstaaten verbleibende Zustän-
digkeit, um nur die wichtigsten zu nennen. Nun ist aber auch das zeitliche Element 
mitzuberücksichtigen, welches eine weitere Eigenheit der unionsrechtlichen Souve-
ränität darstellt und die Union neben dem traditionellen Bundesstaat und Staaten-
bund zu einer dritten Erscheinungsform macht. 

Seit dem Brexit weiss ganz Europa, dass man aus der EU auch wieder austreten kann. 
Die Kompetenzübertragung der Mitgliedstaaten an die EU ist somit genau besehen 
eine temporäre, welche wieder zurückgenommen werden kann, allerdings nicht auf 
einzelne Bereiche beschränkt, sondern nur als Ganzes durch einen Austritt. Aber nur 
schon die Möglichkeit des Austritts zeigt, dass die ursprüngliche Souveränität bei den 
Mitgliedstaaten verbleibt. Die Europäische Union ist nur insoweit souverän, als ihr die 
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Mitgliedstaaten diese Souveränität in genau deInierten Bereichen übertragen haben. 
Damit haben die Mitgliedstaaten zwar eine Selbstbindung vorgenommen, die jedoch 
jederzeit widerrufen werden kann. Deshalb ist die Souveränität der EU eine von den 
Mitgliedstaaten abgeleitete.6 

Föderalismus in der EU – mit einem Seitenblick auf 
Deutschland 

Die abgeleitete Souveränität der EU entspricht der verfassungsrechtlichen Ordnung, 
wie sie in den Gründungsverträgen niedergelegt worden ist. Je nach Blickwinkel aus 
den jeweiligen Mitgliedstaaten ist dabei die Rede von kooperativer, gemeinsamer oder 
geteilter Souveränität oder einer «fusion de souveraineté».7 Deshalb hat Föderalismus 
in der Union eine viel komplexere Grundlage als Föderalismus in den Mitgliedstaaten. 
Will man den komplexen EU-Föderalismus beschreiben, liegt es nahe, ihn mit jenem 
in europäischen Staaten zu vergleichen, die sich überhaupt eine föderalistische Ord-
nung gegeben haben. Ein Vergleich mit der Schweiz ergibt in der Tendenz einige Par-
allelen, vor allem wenn dabei auch ein Seitenblick auf die deutsche Erscheinungsform 
von Föderalismus geworfen wird. 

Auch Deutschland ist ein Bundesstaat, in welchem aber nur der Bundesebene Souve-
ränität zusteht, weil diese in der Bundesrepublik für unteilbar gehalten wird.8 

Der deutsche Föderalismus ist ein Ordnungsprinzip, das ausschliesslich der Macht-
beschränkung des Bundes dient. Diese wird durch Kompetenzzuteilung an die Bun-
desländer und deren Mitwirkung auf Bundesebene erreicht, also durch eine Art ver-
tikale Gewaltenteilung. Souveränität gewinnen die Bundesländer dadurch aber nicht. 
Deshalb leitet sich der deutsche Föderalismus vollumfänglich von der Bundesebene 
ab, die allein als souverän gilt. Die Präambel des deutschen Grundgesetzes nennt das 
«Deutsche Volk» als verfassungsgebende Gewalt und geht damit von einem vorstaat-
lich gewachsenen homogenen Kulturvolk aus. Verfassungsgebend im Sinne des pou-
voir constituant ist nur das deutsche Volk als Ganzes. 

Der schweizerische Föderalismus hat viel tieferreichende Wurzeln, die bei der ersten 
Manifestation des gesamteidgenössischen pouvoir constituant 1848 eine Verdoppe-
lung des Verfassungsgebers zur Folge hatten, indem die Kantone gleichberechtigt ne-
ben den neugeschaffenen Bund getreten sind. Der schweizerische Föderalismus ist 
mehr als nur ein Ordnungsprinzip, er hat die «Kantonsvölker» zu Verfassungsgebern 
gemacht. Ein vorstaatlich entstandenes Kulturvolk gab es ohnehin nicht in dieser Wil-
lensnation. Eine lediglich historisch betrachtete Gegenüberstellung der Föderalismen 
der beiden Staaten ist insofern interessant, als ein diametraler Unterschied hinsicht-
lich dessen ersichtlich wird, was vor der Staatsgründung bereits feststand und was 
sich erst aus der Gründung des Bundesstaates ergeben hat. Genau so, wie es in der 
Schweiz kein vorstaatlich homogenes Kulturvolk gab, existierte in Deutschland vor 
der Weimarer Republik keine Vorstellung von Föderalismus. Vorstaatlich gegeben war 
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in Deutschland hingegen das Kulturvolk und in der Schweiz eine zutiefst föderale 
Staatsvorstellung.9 

Die komplexe Erscheinungsform des Föderalismus in der EU basiert auf einer von den 
Mitgliedstaaten abgeleiteten Souveränität. In den beiden hier verglichenen Bundes-
staaten wird die staatsrechtliche Souveränität zwischen dem Bund und den Kanto-
nen geteilt oder sie wurde ganz der Bundesebene zugewiesen. Bringt man die drei 
Erscheinungsformen nach einem Kriterium der vertikalen Positionierung von Souve-
ränität in gegenseitige Beziehung, ergibt sich die Reihenfolge Deutschland-Schweiz-
EU: Deutschland mit ungeteilter Souveränität auf Bundesebene, die Schweiz mit auf 
beiden Ebenen geteilter Souveränität und schliesslich die Europäischen Union mit ei-
nem grundsätzlichen Verbleib von Souveränität bei den Mitgliedstaaten, im Verhältnis 
zu denen die unionale Souveränität über lediglich abgeleiteten Status verfügt. 

Bedeutung für die Bilateralen III – Verträge der Schweiz 
mit der EU? 

In der gegenwärtigen Diskussion um die Bilateralen III – Verträge der Schweiz mit 
der EU werden föderalistische Argumente gelegentlich unter dem Blickwinkel einge-
bracht, dass diese Verträge den schweizerischen Föderalismus infrage stellen könn-
ten. Auf die grosse Bedeutung des Föderalismus für die Schweiz und seine vorverfas-
sungsrechtlichen Wurzeln ist bereits hingewiesen worden. Dennoch oder umso mehr 
stellt sich die Frage nach der Stichhaltigkeit des Föderalismus-Argumentes, wenn es 
gegen die Bilateralen III – Verträge in Stellung gebracht wird. 

Wie dargelegt, positioniert sich die EU-Erscheinungsform des Föderalismus näher bei 
der schweizerischen als bei der deutschen Erscheinungsform. Von der Erscheinungs-
form des Föderalismus in der Bundesrepublik unterscheidet sich der EU-Föderalis-
mus verglichen mit dem schweizerischen viel nachhaltiger. Dies liegt vor allem daran, 
dass Deutschland keine Souveränitätsteilung kennt, während die Europäische Union 
in vielfältiger Weise geradezu auf Souveränitätsteilung beruht. Auch wenn diese wie 
beschrieben immerhin theoretisch temporären Charakter hat, kann man Souveräni-
tätsteilung im übertragenen Sinne auch als DNA der EU sehen. Nun handelt es sich bei 
Deutschland aber um einen EU-Mitgliedstaat und sowohl wirtschaftlich als auch po-
litisch einen nicht unwichtigen. Wie erklärt sich unter solchen Umständen diese Mit-
gliedschaft eines Staates, der sogar zu den sechs EU-Gründerstaaten gehört? 

Die Souveränitätsfrage begleitet die Geschichte der europäischen Integration seit de-
ren Anfängen und konkret in jedem Schritt ihrer Entwicklung. Was den Föderalismus 
anbelangt, ist heute Artikel 4 Absatz 2 des Vertrages von Lissabon massgebend. Er 
garantiert den Mitgliedstaaten «ihre jeweilige nationale Identität, die in ihren grund-
legenden politischen und verfassungsmässigen Strukturen einschliesslich der regio-
nalen und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt». Der so abgesicherte EU-
Föderalismus bedeutet eine unumstössliche Garantie des Föderalismus in genau jener 
Erscheinungsform, wie sie sich in einem Mitgliedstaat historisch entwickelt hat. Auch 
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für einen Staat wie Deutschland bedeutet die EU-Mitgliedschaft keine Infragestellung 
seiner föderalistischen Vorstellungen.10 

In den Verhandlungen über die Bilateralen III – Verträge musste die Schweiz nach dem 
Ersuchen um Ausnahmeregelungen oft zur Kenntnis nehmen, dass die EU keine Zu-
geständnisse machen kann, die über jene hinausgehen, welche gegenüber den Mit-
gliedstaaten eingegangen worden sind. Dies liegt am Funktionieren der EU, denn die 
Mitgliedstaaten würden sofort dieselben Ausnahmeregelungen verlangen, wie sie der 
Schweiz zugestanden worden wären. So weit also die Logik des Funktionierens der 
EU. Aber es gilt eben auch das Umgekehrte: Die Föderalismus-Garantie von Artikel 4 
Absatz 2 des Vertrages von Lissabon wurde der EU durch die Mitgliedstaaten als Her-
ren der Verträge auferlegt. Es ist schwer vorstellbar, dass die EU diese Garantie aus-
gerechnet gegenüber der Schweiz nicht einhalten würde, einem Staat, von dem die 
EU immer noch hofft, dass er dereinst Vollmitglied werden könnte. 

Oesch, Fn. 1, S. 84 ff. 10 
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